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WI RTSCHAFTSKAMMER 
ÖSTERREICH 

Wirtschaftskammer Österreich· Wiedner Hauptstraße 63 . A-l045 Wien 

An das 
Präsidium des 
Na ti anal ra tes 
Parlament 

1017 Wi en 

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom 

i. " c-\�;,. , �" I"� �i::-'� f:", 

t . " • :"'f"-' -(-'C/"1" 'g" i"f' \.f 

I . ........................................... .]l.... ........... .. 

I 
G;;.tum: 1 �, MRZ. 1994 I 

; 
','t:·�:1!lt ..... � .. �: .... ���� .... � .. �I..� 

Sp 855/94/Dr. Mi/RM 

Entwurf eines Bundesgesetzes/ mit dem das 
Arbeitszeitgesetz und das Arbeitsruhegesetz 
geändert werden (Lenkzeiten). 

Durchwahl 

4284 

Wiedner Hauptstraße 63 
A-l045 Wien 

Telefon 0222/50105-0 
Telefax 0222/50206-250 

SplFax DW 3588 

Datum 

11. 3. 1994 

In der Beilage übermitteln wir Ihnen 25 Ausfertigungen unse­

rer an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales abgegebenen 

Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes/ mit dem das Ar­

beitszeitgesetz und das Arbeitsruhegesetz geändert werden (Lenk­

zei tengesetz) zur gefälli gen Kenntnisnahme und Verwendung. 

Beilagen 

DVR 004301 0 Mal. Nr. B400009401 

WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH 

Für den Generalsekretär: 

fl 

�� 
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� 
WIRTSCI-�AFTSKAMMER 

ÖSTERREICH 

Wirtschaftskammer Österreich· Wiedner Hauptstraße 63 . A-l 045 Wien 

An das 
Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 

St ubenri n g 1 
1010 Wi en 

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom 

52.015/1-2/94 
3_ 1. 1994 

Unsere Zeichen 

Sp 855/94/Dr. Mi/RM 
Dr. Miklau 

Entwurf eines Bundesgesetzep, mit dem das 
Arbeitszeitgesetz und das Arbeitsruhegesetz 
geändert werden (Lenkzeitenl. 

Durchwahl 

4284 

3588 

Wiedner Hauptstraße 63 
A-1045 Wien 

Telefon 0222/50105-0 
Telefax 0222/50206-250 

SplFax DW 3588 

Datum 

11.03. 94 

Zu dem vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales übermit­

telten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Arbeitszeitgesetz 

und das Arbeitsruhegesetz geändert werden (Lenkzeiten) erlaubt 

si ch di e Wirtschaftskammer Österrei ch fol gende Stell ungnahme abzu­

geben: 

Der nunmehr zu einer offiziellen Stellungnahme versandte 

Entwurf einer Arbeitszeitgesetzregelung für die im Straßenver­

kehr bes chäfti gten Arbei tnehmer häl"t si ch vollinhal tli ch an das 

Konzept vom Oktober 1993. Danach sollen jene Bestimmungen des 

EG-Rechtes, die eine gewisse Flexibilisierung gegenüber den 

derzeitigen Arbeitszeitgesetzbestimmungen gebracht hätten, nur 

über Kollektivvertragsermächtigungen in das österreichische Ar­

beitsrecht Eingang finden. Schon in den lange währenden Ver­

handlungen und in den Vorbegutachtungen der ausgesandten Ar­

beitsentwürfe hat die Wirtschaftskammer Österreich massive Be­

denken gegen di ese gewähl te VOL-gangsweise. vorgebracht. Es geht 

der Wirtschaftskammer Österreich nicht darum, Arbeitnehmern den 

sozialen Schutz ·zu entziehen, sondern darum, daß den österrei­

chischen Unternehmungen im nunmehr zugänglich gewbrdenen EWR� 
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Raum eine Wettbewerbsneutralität zugute kommt. Diese Meinung 

wird vor allem dadurch unterstützt/ daß ja die in Rede stehende 

EG-Verordnung 3820/85 vor allem eine Wettbewerbsvorschrift ist/ 

die der Harmonisierung bestimmter Sozial vorschriften im 

Straßenverkehr aus Wettbewerbs gründen dient. Diese Argumentation 

wird noch dadurch erhärtet/ daß seit 1. 1. 1994 mit der Übernahme 

der EG-Verordnung das Institut der Kabotage auch auf nationale 

Verkehrbereiche angewendet wird und somit auch der volle Konkur­

renzkampf der ausländischen Unternehmungen auf dem österreichi­

schen Markt stattfinde� kann. Unter Berücksichtigung dieses Aspek­

tes erscheint es der Wirtschaftskammer Österreich geradezu als ei­

ne Notwendigkeit/ dem österreichischen Verkehrsgewerbe auch von 

Seiten der österreichischen Behörden eine Chance zur Wettbewerbs­

fähi gkei t dadurch einzuräumen/ daß sie die für alle übrigen Kon­

kurrenten geltenden Verkehrvorschriften auch auf ihre Unternehmun­

gen anwenden kann. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Vorgangswei­

se des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales/ eine derartige 

Wettbewerbsangleichung nur über den Abschluß zusätzlicher Kollek­

tivverträge zu ermöglichen/ eine potentielle Gefahr/ die heimische 

Wirtschaft aus dem Markt zu verdrängen. 

Wir ersuchen daher den Bundesminister für Arbeit und Sozia­

les/ den schon in den verschiedenen Stellungnahmen vorgebrachten 

Bedenken der österreichischen Wirtschaft Rechnung zu tragen und 

die für den gesamten EWR-Raum geltenden Harmonisierungsvorschrif­

ten für den österreichischen Geltungsbereich in das Arbeitszeitge­

setz vollinhaltlich zu übernehmen. 

Da der vorliegende Entwurf inhaltlich nicht vom zuletzt aus­

gesandten Arbeitsentwurf des Bundesministeriums abweicht/ erlauben 

wir uns/ unsere grundsätzlichen Bemerkungen zu wiederholen: 

1. Geltungsbereich: 

Schon in den Vprbegutachtungen wurde von den Vertretern der Wirt­

schaft vorgebracbt/ daß aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit 

auch für die Beschäftigten in den Betrieben von Bund und Ländern 
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dieselben Schutzbestimmungen gelten sollten wie für den Bereich 

der gewerbli chen Wirtschaft. Es hat si ch ja gezei gt� daß di e ge­

nerelle Ausnahme der Arbeitnehmer der Länder� Gemeinden und Ge­

meindeverbände aus dem Bereich des Arbeitszeitgesetzes nicht dazu 

geführt hat� für die Arbeitnehmer günstigere Regelungen zu 

ermöglichen. Es hat vielmehr dazu geführt� daß gerade im Gegen­

teil für die öffentlichen Unternehmungen wettbewerbsmäßig' günsti­

gere Regelungen getroffen wurden. Diese Regelungen zeichnen sich 

gerade in der Flexibilisierung von Arbeitszeiteinteilungen und in 

der Gestaltung von Arb�itsplänen aus� die nach den strengen Be­

stimmungen des Arbei tszei tgesetzes für die Unternehmen der pri va-- '� 
ten Wirtschaft nicht möglich sein sollen. Mit der Öffnung des

' 
EWR 

für die internationale Wirtschaft steht nunmehr die heimische 

Transportwirtschaft unter zwei Wettbewerbsbenachteiligungen: ei­

nerseits durch die Konkur�enz aus dem EWR-Raum und andererseits 

durch die Konkurrenz der öffentlichen Betriebe Österreichs mit 

wesentlich unternehmensflexibleren und günstigeren Bestimmungen. 

2. Einsatzzeit § 16 AZG: 

Die derzeitige Regelung betreffend die Einsatzzeit sieht in Abs. 

3 vor� daß der Kollektivvertrag in Fällen der .lirbeitsbereitschaft 

eine Einsatzzeit bis zu 14 Stunden ermöglichen kann. Wenn man al­

lerdings die EG-Arbeitszeitvorschriften betreffend die Lenker 

übernehmen will� dann wird man mit einer Beschränkung der Ein­

satzzeit auf 14 Stunden nicht auskommen können. Wir regen daher 

an� die Bestimmung des Abs. 3 dahingehend zu erweitern� daß durch 

Koll ekti vvertrag in Fällen der Arbei tsberei tschaft die Einsatz­

zei t bis zu 16 Stunden verlängert werden kann. 

3. Fahrtenbuch § 17 AZG: 

Die derzeitige rechtlich und praktisch äußerst unbefriedigende 

Situation, ist so�, daß die betroffenen Fahrzeuge sowohl mit einem 

den EG- Vorschri ften entsprechenden Kontroll gerät ausgestatte.t 
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sein müssen, als auch von den Lenkern ein Fahrtenbuch gemäß Ar­

beitszeitgesetz geführt werden muß. Wir fordern daher nachdrück­

lich, diesen unbefriedigenden Zustand insofern zu bereinigen, als 

aus dem Arbeitszeitgesetz die Bestimmung zur Führung des Fahrten­

buches eliminiert wird. 

4. Strafbestimmungen: 

Entsprechend dem vorliegenden Entwurf sollen die Strafsätze bis 

auf das 5-fache angeho�en werden. Eine derartige Vorgangsweise 

erscheint uns weder mit dem Gedanken des Arbeitnehmerschutzes, 

noch mit dem Sinn einer Verwaltungsstrafandrohung vereinbar zu 

sein und wird daher striktest abgelehnt. Wie überhaupt wir wie­

derum darauf hinweisen, daß das in Österreich geltende Kumulati­

onsprinzip von Verwaltungsstrafen zu einer nicht mehr tragbaren 

exorbitanten Strafdrohung für Unternehmen führen kann. Das ist 

U/TlSO unerträgli eher, da es derzei t selbst für den eingeweihtesten 

Unternehmer kaum mehr möglich ist, die gewerbliche Tätigkeit ei­

nes Fuhrunternehmers in der Praxis straffrei durchzuführen. 

Wir ersuchen daher nochmals das Bundesministeri um für Arbei t und 

Soziales, den Bedenken der Wirtschaft hinsichtlich der Wettbe­

werbsbenachteiligung der österreichischen Unternehmungen Rechnung 

zu tragen und eine Übernahme des E U-Rechtes auf gesetzli chem Wege 

vorzunehmen. 

Wunschgemäß werden 25 Ausfertigungen dieser 

Präsi di um des Na ti ona1rates übermi ttel t. 

WIRTSCHAFTSKAMMER 

l?iP� 
LeoP�l �

/

2�rthaner Dr. 

1 ungnahme dem 
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